
IMPACT NOTES

Minijobs nach Einführung  
des Mindestlohns
Der Stundenlohn für geringfügig Beschäftigte hat sich deutlich erhöht, 
Leistungen wie Entgeltfortzahlung bei Krankheit erhält weniger als die Hälfte

Jeder fünfte Job in Deutschland ist ein Minijob. Während vor der Einführung des flächen-
deckenden Mindestlohns noch rund die Hälfte der Minijobber weniger als 8,50 Euro pro 
Stunde verdiente, zeigt eine neue RWI-Studie: Der Stundenlohn hat sich deutlich erhöht. 
Bei gesetzlichen Leistungen wie einer Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahltem 
Urlaub gab es ebenfalls Verbesserungen, aber auf niedrigem Niveau. Weniger geringfügig 
Beschäftigte als früher hoffen zudem auf den Wechsel in einen regulären Job; sie sind  
mit ihrem aktuellen Erwerbsstatus zufrieden.
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DIE WICHTIGSTEN 
ERGEBNISSE

Vor der Einführung des 
Mindestlohns haben mehr als die 
Hälfte der Minijobber weniger als 

8,50 Euro pro Stunde verdient. 
Dieser Anteil hat sich auf unter 

15% reduziert.

Der Stundenlohn von Minijobbern 
ist seit 2012 deutlich gestiegen, 

im Durchschnitt um 13%. Die 
Mehrheit der geringfügig 

Beschäftigten erhält zwischen 
8,50 und 9,99 Euro pro Stunde.

Gesetzliche Leistungen wie  
Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall stehen weniger als der Hälfte 

der Minijobber zur Verfügung. 
Dies ist dennoch eine deutliche 
Verbesserung gegenüber 2012.

Welche Rolle spielen Minijobs auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt?

Im Juni 2016 übten rund 7 Millionen Menschen ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, kurz: Mini-
job, aus. Bei 31 Millionen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Deutschland bedeutet das: Fast jeder 
fünfte Job ist ein Minijob. Minijobs erlauben einen Ver-
dienst von bis zu 450 Euro pro Monat, für den der Ar-
beitnehmer keine Sozialabgaben zahlt. Dies soll einen 
niedrigschwelligen Zugang zum Arbeitsmarkt ermög-
lichen. Frühere Studien haben jedoch gezeigt, dass 
Übergänge in reguläre Beschäftigung selten sind. Auf 
Basis von zwei für NRW repräsentativen Umfragen 
legt das RWI die erste Studie zum Minijob-Sektor nach 
Einführung des flächendeckenden Mindestlohns vor. 
Weil ein Viertel der Minijobber aus NRW kommt und 
es dort eine ähnliche Beschäftigungsstruktur gibt wie 
in Gesamtdeutschland, haben die Ergebnisse Aussa-
gekraft für die ganze Bundesrepublik.

Welche Folgen hatte die Einführung des Mindest-
lohns für die Bezahlung von Minijobbern?

Noch im Jahr 2012 verdiente mehr als die Hälfte der 
Minijobber weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Im Jahr 
2016 waren es nur noch rund 15%. Ein Teil davon fällt 
unter Mindestlohn-Ausnahmeregeln. Die größte Grup-
pe der geringfügig Beschäftigten (40%) erhält exakt 

den Mindestlohn oder verdient leicht darüber (bis zu 
9,99 Euro pro Stunde). Der durchschnittliche Stunden-
lohn ist um rund 13% auf 10,63 Euro gestiegen. Gleich-
zeitig ging die Anzahl an Minijobs deutlich zurück. Ob 
die Betroffenen nun eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung ausüben oder arbeitslos sind, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.

Wie ist die Qualität der Arbeitsverhältnisse?

Neben der Entlohnung ist vor allem die Gewährung 
von gesetzlichen Leistungen wie Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall, Einhaltung von Pausenzeiten oder 
bezahlter Urlaub entscheidend für die Qualität eines 
Arbeitsverhältnisses. Hier gibt es seit 2012 zwar deut-
liche Verbesserungen, weiterhin nimmt aber weniger 
als die Hälfte der Minijobber solche Leistungen in An-
spruch. Durch die Aufzeichnungspflichten der Arbeits-
zeit hat der Mindestlohn zu dieser positiven Entwick-
lung beigetragen, gleichzeitig hat sich die Kenntnis 
über Arbeitnehmerrechte verbessert. Die Hoffnung, 
den Minijob als Einstieg in ein reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis zu nutzen, verliert hingegen an Be-
deutung: Während dies im Jahr 2012 noch von 14% 
der Beschäftigten genannt wurde, hatten 2016 nur 
noch 9% diese Perspektive. Die Mehrheit nutzt den 
Minijob als Hinzuverdienstmöglichkeit und wünscht 
sich keine Veränderung des aktuellen Erwerbsstatus.
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Stundenlöhne von Minijobbern vor und nach Einführung des Mindestlohns

Mehr Minijobber erhalten gesetzliche Leistungen

Quelle: Arbeitnehmerbefragung des RWI (2016), Datensatz verfügbar unter http://doi.org/10.7807/MjAn:2016:V1

Quelle: Arbeitnehmerbefragung des RWI (2016), Datensatz verfügbar unter http://doi.org/10.7807/MjAn:2016:V1
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